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Bauleitplanung der Stadt Hörstel 
 
Standortsicherung der Firma Polyvlies – Franz Beyer – GmbH; 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 43 „Gewerbegebiet in der 
Landwehr – 8. Erweiterung“ der Stadt Hörstel, Stadtteil 
Bevergern – Auslegungsbeschluss 
 
Beratungsunterlagen zu den Verfahrensschritten: 
 
A. Verfahrensablauf 
B. Behandlung der gemäß § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
C. Behandlung der gemäß § 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen 

Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 

E. Beschluss über die in den Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 
 1 und § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahmen der 
 Öffentlichkeit sowie die abgegebenen Stellungnahmen der 
 berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zur Vorlage Nr. 28/2020 
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A. Verfahrensablauf 
 
Auf Grundlage des Beschlusses des Rates vom 21.03.2018 (SV Nr. 
17/2018) das Verfahren zur vereinfachten Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 43 „Gewerbegebiet Landwehr“ – 6. Erweiterung 
durchgeführt worden. Gleichzeitig sind Gespräche mit der 
Regionalplanungsbehörde zur Vorabstimmung einer Erweiterung des 
Betriebsgeländes der Firma Polyvlies, um die Flächen mit der Lage 
Gemarkung Bevergern, Flur 16, Flurstücke 45 und 46, aufgenommen 
worden. 
 
Da es sich hierbei um eine reine Flächenbereitstellung (< 1,0 ha) zur 
Erweiterung und Sicherung des Betriebsstandortes handelt und keine 
Entstehung weiterer betriebsgebundener Reserveflächen zu erwarten ist, 
hat die Regionalplanungsbehörde ihre Zustimmung zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes signalisiert. 
 
In einem ersten Schritt ist das Verfahren zur vereinfachten Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 43 „Gewerbegebiet Landwehr“ – 6. 
Erweiterung abgeschlossen worden. Mit dem Verfahren zur 64. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Hörstel folgte das zweite 
planungsrechtliche Verfahren zur  
Arrondierung des Betriebsgeländes sowie Sicherung des 
Betriebsstandortes im Ortsteil Bevergern. Die Genehmigung der 
Flächennutzungsplanänderung liegt vor und ist mit ortsüblicher 
Bekanntmachung vom 10.04.2020 rechtskräftig. 
 
Parallel zum vorgenannten Änderungsverfahren ist das Verfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 43 „Gewerbegebiet in der Landwehr 
– 8. Erweiterung“ der Stadt Hörstel mit der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie mit der frühzeitigen Unterrichtung der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gestartet. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 
16.12.2019 bis 22.01.2020 statt. Zeitgleich fand die frühzeitige 

Unterrichtung und Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange statt. Die im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen sind vom 
Rat der Stadt Hörstel zur Kenntnis zu nehmen (siehe Anhang 
Abwägungstabelle zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 43 
„Gewerbegebiet in der Landwehr – 8. Erweiterung“ der Stadt Hörstel) 
 
Da zwischenzeitlich sowohl die Änderung des Flächennutzungsplanes 
rechtskräftig ist als auch die Bauarbeiten für die Anlegung einer neuen 
Wegeverbindung abgeschlossen werden konnten, kann das Verfahren mit 
der öffentlichen Auslegung sowie der Beteiligung der berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB fortgesetzt werden. 
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B. Behandlung der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 

 
Im Rahmen der Öffentlichkeitbeteiligung wurden keine Stellungnahmen 
abgegeben. 
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C. Behandlung der Stellungnahmen der berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Nachfolgend sind die eingegangenen Originalstellungnahmen abgebildet. 
Der jeweiligen Stellungnahme wird der Verwaltungsvorschlag 
gegenübergestellt. 
 
Bei den Überlegungen und Vorschlägen zum Umgang mit den 
eingegangenen Anregungen, wird die Planung aus August 2019 zu 
Grunde gelegt. 
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Die Stellungnahme der Thyssengas vom 06.01.2020 wird zur Kenntnis 
genommen.  
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Die Stellungnahme der EWE Netz vom 09.01.2020 wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Laut Bezirksregierung Arnsberg sind keine Maßnahmen erforderlich, da keine 
in den Luftbildern erkennbare Belastung vorliegt. Da ein 
Kampfmittelvorkommen jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden kann, 
wird folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: 
 
„Die Durchführung aller bodeneingreifenden Bauarbeiten sollte mit der 
gebotenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig 
ausgeschlossen werden kann. Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben 
der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder werden verdächtige 
Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen. Es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die 
örtliche Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen“ 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg weist ausdrücklich darauf hin, dass ihre 
Stellungnahme samt Anlagen aus Datenschutzgründen ausschließlich für 
den Dienstgebrauch vorgesehen ist. Eine sonstige Verwendung oder eine 
digitale Veröffentlichung ist untersagt. 
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Die Stellungnahme des WTL vom 21.01.2020 wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Die Stellungnahme der Telefonica vom 27.01.2020 wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Die Stellungnahme des Kreises Steinfurt vom 29.01.2020 wird zur Kenntnis 
genommen. Bei erneuter Überprüfung der Plangebietsfläche konnte neben 
dem von einer Bodenmiete eingefassten geschotterten Parkplatz lediglich 
eine Ackerfläche, die in Teilen von Baumaterialien etc. genutzt worden ist, 
ausgemacht werden. Westlich und südlich hieran grenzt ein asphaltierter 
Wirtschaftsweg mit Übergang zum sich anschließenden Gewässer Nr. 1010 
an. Es verbleibt daher bei der Bewertung der Eingriffssituation mit 2 
Wertpunkten. Der Anregung entlang der nordwestlichen und südwestlichen 
Seite des Plangebietes eine Eingrünung durch eine fünfreihige Hecke 
vorzunehmen, wird nicht gefolgt, da dieses zur Reduzierung von gewerblich 
erschlossenen Bauflächen führt und zudem zwischen dem Gewässer und 
dem asphaltiertem Weg Möglichkeiten zum Anpflanzen von Gehölzen 
vorhanden ist. Um mögliche Vorkommen planungsrelevanter Arten zu prüfen, 
hat im Zuge der vorstehenden Überprüfung im Februar und März jeweils eine 
Begehung stattgefunden, mit dem Ergebnis, dass planungsrelevante Arten für 
den Planbereich nicht festgestellt werden konnten und dass die im 
Planbereich vorhandene markante Eiche nördlich im Übergang zur Straße „In 
der Landwehr“ nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen wird. Diese 
Eiche war im letzten Jahr vom Eichenprozessionsspinner befallen, so dass 
sie aktuell unter besonderer Beobachtung steht und letztlich fraglich ist, ob 
die dauerhafte Erhaltung gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist kein 
Gehölzbestand vorhanden. Erhebliche Auswirkungen des vorliegenden 
Bebauungsplanes auf die Belange des Artenschutzes werden nicht gesehen. 
Eine Betroffenheit  durch den Verlust von Lebensräumen oder eine 
Beeinträchtigung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstätten sind 
voraussichtlich nicht zu erwarten.  
 
Vorsorglich sind jedoch zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevanter Arten und zum Schutz 
gebäudebewohnender Arten nachstehende Hinweise in den Bebauungsplan 
aufgenommen worden: 
 
Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten dürfen Maßnahmen gemäß § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG 
(Beschneiden bzw. auf den Stock setzen von Hecken, Gebüschen und 
anderen Gehölzen etc.) ausschließlich in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. 
erfolgen. Erhebliche Beeinträchtigungen der Lebensstätten von Vögeln und  
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Fledermäusen können so weitgehend vermieden werden. Aus 
Artenschutzgründen (§ 44 Abs. 1 BNatschG ff) ist es erforderlich, unmittelbar 
vor den Bauarbeiten zu prüfen, ob sich geschützte Tierarten oder deren 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Baubereich befinden. In diesen Fällen ist 
das Vorkommen unmittelbar beim Umwelt- und Planungsamt, Untere 
Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt anzuzeigen. Weitere Informationen 
können im Internet beim LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen) eingesehen werden. 
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D. Beschluss über die in den Beteiligungsverfahren gemäß § § 4 Abs. 1 
und § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
sowie die abgegebenen Stellungnahmen der berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 
Die im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die abgegebenen 
Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange werden zur Kenntnis genommen und entsprechend 
dem Verwaltungsvorschlag behandelt. 
 
Die Verwaltung wird damit beauftragt die Begründung sowie den Plan auf 
Grundlage der Abwägungen anzupassen und folgend die Durchführung 
der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
sowie mit der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


